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OSTER~EICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 
1010 WIEN, R~TEN)rURMSTRASSE 13 (ERTLGASSE 2), POSTFACH 612, TELEFON 63 2718, DW 23 

Z1.419/85 An das 

Bundesministerium für 
Handel, Gewerbe und Industrie 

Referat für den gewerblichen 
Rechtsschutz 

Kohlmark ~ ~!libft------ 'JT-j~ENTVVG~t 
101 0 ~ Zi --Er--rr-------------- -- -- -GEI' 9 ____ _ 

Datum: 20_ MAI 1986 
Zu Z1. 91.100/4-GR/85 f) f) 

I Verteilt.2 1. ~9S6 Al9)\l.OL.Y~lltJJl 
Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes über den --

Schutz von Mustern (Musterschutzgesetz 1986- .. L ( I' 
MuSchG) 1\{ l J -eX f'[ 

Der österreichische Rechtsanwaltskammertag dankt für die 

übermittlung des Entwurfes des Musterschutzgesetzes 1986 

und begrüßt diesen Entwurf, da darin eine Anpassung an die 

Bestimmungen des Patentgesetzes und des Markenschutzgesetzes 

vorgesehen ist, welche der Vereinheitlichung des Rechtes 

des gewerblichen Rechtsschutzes dient und läßt die vorge­

sehene Zentralisierung des Verfahrens beim österreichischen 

Patentamt auch eine Vereinheitlichung der Verwaltungspraxis 

erwarten. Darüber hinaus bietet die Möglichkeit, Musteran­
meldungen bei den zuständigen Handelskammern durchzuführen, 

auch einen Beitrag zur Erleichterung des Zuganges zum Recht. 

Zu einzelnen Bestimmungen des vorliegenden Entwurfes erlaubt 
sich der österreichische Rechtsanwaltskammertag wie folgt 

S tel I u n g 

zu nehmen: 

Bemerkenswert ist, daß das Vorbenützungsrecht, d.i.das Recht 
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des gutgläubigen Benützers eines mit dem geschützten Muster 

übereinstimmenden oder verwechselbar ähnlichen gewerblichen 

Erzeugnisses nur gemeinsam mit dem Betrieb vererbt oder ver­

äußert werden kann (§ 4 Abs.3). Der Musterschutz dauert fünf 

Jahre und kann durch rechtzeitige Zahlung von Erneuerungsge­

bühr zwei Mal um je fünf Jahre verlängert werden. 

Das Rechtsverhältnis mehrerer Musterinhaber nach § 10 soll 

sich nach bürgerlichem Recht bestimmen. Das Recht, die Be­

nützung des Musters Dritten zu gestatten, soll im Zweifel 

nur der Gesamtheit der Inhaber zustehen. Diese Bestimmung 

ist wohl dem § 27 PatG. nachgebildet, schafft jedoch auch 

auf dem Gebiet des Musterschutzes Rechtunsicherheit, weshalb 

eine klare Formulierung dieses Rechts empfohlen wird. 

Mit dem Tag der ordnungsgemäßen Anmeldung eines Musters soll 

der Anmelder das Recht der Priorität erlangen. Der Tag der 

Anmeldung und gegebenenfalls die beanspruchte Priorität soll 

auch ins Musterregister eingetragen werden. Im Hinblick darauf, 

daß das Musterrecht, das Pfandrecht und die sonstigen ding­

lichen Rechte an Musterrechten mit der Eintragung in das 

Musterregister erfolgen und gegen Dritte wirksam werden soll, 

Musteranmeldungen aber nicht nur beim Patentamt, sondern auch 

bei den zuständigen Handelskammern möglich sind, wäre eine 

Regelung über den Zeitpunkt des Einlangens der Anmeldung oder 

Eintragungsanträge empfehlenswert, wie sie etwa im Grundbuchs­

recht gegeben ist. Auch bei Rechten an Mustern kann dem ent­

scheidend materiellrechtliche, aber auch verfahrensrechtliche 

Bedeutung zukommen, zumal sich der Gesetzesentwurf für das 

Eintragungsprinzip entscheidet, d.h. der derivative Erwerb 

von Musterrechten und der Erwerb dinglicher Rechte dar an 

erfolgt durch die Eintragung in das Musterregister und wird 

hiedurch gegen Dritte wirksam (§§ 18 bis 22). 

Der Gesetzesentwurf sieht im Beschwerdeverfahren nicht vor, 

daß sich der Beschwerdeführer durch einen qualifizierten, 

berufsmäßigen Parteienverkehr vertreten lassen muß. Im Zu-
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sammenhang mit dem Eintragungs- und Publizitätsprinzip 

können sich aus diesen Regelungen weitreichende Folgen 

und Nachteile für Rechtsschutzsuchende ergeben (§ 28). 

In Anlehnung an die bereits bewährte Bestimmung des § 30 

Abs.2 ZPO wird angeregt, eine gleichartige Bestimmung auch 

im Markenschutzgesetz vorzusehen. 

Die Höchststrafe für Winkelschreiberei erscheint im Hin­

blick auf gemachte Erfahrungen mit S 3.000,-- zu gering 

angesetzt (§ 33 Abs.1). 

Der Ausschuß der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer hat 

mit Eingabe vom 1.4.1986 zu dem vorliegenden Entwurf eben­

falls Stellung genommen. Diese Eingabe wird der vorliegen­

den Stellungnahme angeschlossen. 

Wien, am 9.Mai 1986 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Dr.SCHUPPICH 
Präsident 
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• Ausschuß der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer in Graz 
Salzamtsgasse 3/IV . 8011 Graz . Postfach 557 . Telefon (031 6) 802 90 

Girokonto Nr. 0009-'058694 bei der Steiermärkischen Sparkasse in Graz, Landhausgasse 14-18 
Postsparkassenkonto Nr. 1140.574 

~)73/1l5 
G. Zl.: ,..H.. 

Obige Nummer bei Rückantworten erbeten 

An c'en 
bsterreichischen 
Hechtsanwaltskammertaq 

Rolenturmstr.13 
1010 Viien 

___ - __ ---:--u::r:;--.L.-"'"l <1 Z a rn , 
- Osterreichischer 

't kammertao 
RQchtsanwa1 S 

eing. ,ü. APR. ~86 
/' Ballaoen 

/i tach. mlt ................ -
., ....... . 

Betrifft: Ihre GZ 419/85 

Sehr qeehrte Herren Kollegen! 

1. LI. 19B6 

Der q e fe r t i 9 t e Aus s c h u ß der S t l!l k • R e c h t san vi n 1 t s k () m m e r t eil t zum 

vorliegenden Erltwurf rUr das Musterschutzqesetz 1986 seine 

nahme mit wie folgt: 

I Stellung-

Vorausgeschickt sei, daß dem Gesetzentwurf an sich im Prinzip 

zugestimmt wird, weil eine Zentralisierunq der Anmeldung, der Re­

gistrierung und der verschiedenen musterrechtlichen Verfahren 

in AnlehnurIg an das Patentqesetz oder Markenschutzgesetz beim 

5sterreichischen Paterltamt zweckmäßig ist. Dies vor allem deshalb, 

da beim österreich ischen Patentamt ein in einschlägigen Verfahren 

geschulter Apparat zur VerfGgung steht, w~hrend bei der hisherigen 

dezerltralisierten FUhruno verschiedener Verfahren vor den Bezirksver­

waltungsbehBrrlen schon weqen des doch weitaus gerinqeren Anfalles 

kaum einschlägig geschultes Personal zur VerfGqung stand. 

Allerdings muß auch bei diesem Gesetzentwurf, wie schon in zahlrei­

chen anderen Bequtachtungen der Stmk. Rechtsanwaltskammer mit 

Nachdruck darauf verwiesen werden, daO qerade dann, wenn ein Gesetz 

nicht novi'lliert, sondern neu erlassen ~..,erdf!n soll, Verweisungen 

auf <J n der e G e set z e tun 1 ich s t Z lJ ver In eid e n s i n ci. Die s des h cl I b , 

da bei Hll~lJ vielen und umfr'lllgreichen Verweisunqen ZlJITI Verständnis 

des vorlieClenden Ge~.ietzes DUC!) die Kenntnis der anderen Gesetze 

notwendiq isl, ~"'HS für den DurchschnittsbUrqer keinen bt!8Seren, 

sondern einen wesentlicll erschwerten Zugang zum Recht bedeutet. 
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DnrUberhinaus ist aber auch nicht einzusehen, daß Formulierungen 

im nlten Musterschutzgesetz, die klar und verst~ndlich, aber auch 

errrobt sind, durch neue Formulierungen ersetzt werden sollen, 

die zwar annHhernd den selben Sinn haben, jedoch sehr oft an Klar­

heit und Prägnanz zu wünschen übrig lassen. 

Allerdings mufi vonseiten des Ausschusses der Steiermärkischen 

Rechtsanwaltskammer aus prinzipiellen Gründen eiller wesentlichen 

Bestimmung des Gesetzesentwurfes entgegengetreten werden, und 

Z\'lar der Bestimmung, daß rlClch wie vor, das Exemplnr und die Ibbil­

dung des Musters, sowie die Beschreibung offen oder in einem versie­

qelten Umschlag überreicht werden kBnnen. 

Diese 8estimmung des § 15 des vorliegenden Entwurfes ist in mehr­

facher Hinsicht bedenklich und schafft eine Rechtsunsicherheit 

die auctl mit erheblichen wirtschaftlichen Folgen verbunden sein 

kann, da Unternehmerentscheidungen getroffen werden, die sich 

im Nachhinein als falsch und nachteilig erweisen. Wenn nämlich, 

Muster qe~eim und in einem versiegelten Umschlag hinterlegt werden, 

so kann es sehr wohl geschehen, daß ein Unternehmer, der nach 

Einsichtnahme in das gern.§ 18 Abs. 3 jedermann zur Einsicht offene 

Musterregister ein Muster anfertigt, da ein gleiches oder ähnliches 

nicht registriert ist. 

lJ rn ein sol c h e s ~1 u s tel' i I I die Pro d u k t ion auf ne h m e n z u k ö n n e n, s i nd 

sehr oft betröchtliche Investitionen , Anschaffung von Maschinen 

und Entwicklungskosten notwendig. Alle diese Kosten können sich 

als vergeblich aufgewendet herausstellen, wenn im Sinne des § 
15 ein Jahr nach der Anmeldung des irl einem versiegelten Umschlag 

Uberreichten Musters dieser Umschlag geBffnet wird und sich dann 

herausstellt, daß das angemeldete Muster gleichartig oder zumin­

dest verwechslungs fähig und ähnlich ist. 

Die in den Erläuterungen für die Beibehaltung dieser mehr ,ds 

prohlemntischen Regelung genannteR BegrUndung, daß für Erzeuger 

fljr Saisonartikeln Interesse an einer geheimen Hinterleaungsmöglich­

k e i t her.; t ehe, we i I 0 u r c h ein u f fe n hin t e r leg t e s t~ u s t erd e n Mit b e -

werbern Anregung für oie Gestnltunq ihrer Erzeugnisse gegeben 
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wer cl e n, ver rn a 9 nie h t dur c h z u s c h ] Cl (; e n, b z w . tri l L z w e i f eIs 0 h n e 

hinter dem Interes!;e an einer Rechtssicherheit und einern Vertrauen 

in die Vollst~ndigkeit des Regislers zurück. 

Eine weitere Restimmung, gegen die Bedenken angemeldet werden 

rnijs~;en, ist die BestirnrlUnq c!e~; § 1 I~bs. 2 vlonach eine Prüfung 

der Muster auf Neuheit im AnmeldeverfRhren nicht zu erfolgen hat. 

Die Beqründung , die in den erl8ulernden Bemerkungen hieFür angeführt 

I", i r cl, daß ein e sol ehe P r ü fun 9 vi e sen t I ich me h r Per s 0 n ale I' f 0 r der n 

und daher Kosten verursachen würde, vermag ebenfalls nicht zu 

überzeugen. Für eirle solche PrüFung der Muster auf Neuheit schon 

im Anmeldeverfahren spricht der Gedanke der Rechtssicherheit, 

weil bei Durchführung der PrüFung~ soFort nClch Anmeldung eben 

wirklich nur Muster registriert werden, die neu 

sind, und daher Anspruch auf 1'1usterschutz haben. ~/enn aber tatsächlich 

nur Muster in das Regisler aufgenommen werden , welche die 

allerdings nicht zu überspitzende Neuheitsprüfung bestanden 

haben, ergibt das Musterregister einen weitgehend realistischeren 

Überblick über den tats~chlichen bestehenden Musterschutz. Die 

allenFalls mit einer solcher) PrüFung auF Neuheit im Anmeldeverfahren 

verbundenen höheren Kosten, vlLirden mit Sicherhejt dadurch aufgewo­

gen, d8(J eben im Nachhinein eklatant weniger Anträge auf Nichtiq­

erklärung eines Musters wegen mangelnder Neuheit im Sinne des 

§ 24 des Entwurfes zu erwarten sind, was wiederum eine Reduktion 

der diesbezüqlichen Verfahrenskoslen und eine weitaus geringere 

Inanspruchnahme des Personals zur Folge hätte. 

Es wird daher vorgeschlagen, den letzten Satz des § 1 Abs. 2 

des Entwurfes zu ändern, daß er zu lauten hat,wie folgt: 

"Eine Prüfung der Ivluster auf Neuheit hat im Anmeldeverfahren zu 

erfolgen." 

Hinsichtlich des § 2 des Entwurfes wird darauf verwiesen, daß 

die Fassung des § 23 Musterschutzgesetz 1970 wesentlich klarer 

und prägnanter ist, sudaO nachstehende Formulierung angeregt wird: 
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~ 2 Abs. 
Ein Muster gilt nicht als neu, 
1) wenn nach dem hinterlegten ~1l1ster verfertigte Geqensti=inde 

oder diesen verwechselbaf ~hnliche Cegenst~nde der dfferltlich­
keil im In- und Ausland vor dem Priorit~tstag des Musters zugäng­
lich ~ewesen sind, 

2) wenn dQS Huster schon früher jrl elne']l veröffentlichten Druck­
vlerk erschienen ist, 

3) l'/enn das Huster schon früher auf den NQmen eines anderen im 
In18n~ re9j~triert wor~en ist. 

Begrüßt wird, daß die Schutzdauer gegenüber der bisherigerl gesetz­
lichen Regelung verlilngert \"Iird, und insgesamt fünfzehn Jahre 
be t r Ä 9 t, we i J die seS eh u t z d () U erd e n mo der ne n E r fo r cl e r r 1 iss end e ~; 
Wirtschaftslebens viel eher gerecht wir~. 

BegrUßt wird auch, weil dies einen besseren Zugang zum Recht dar­
stellt, daß das Muster sowohl beim Patentamt, oder bei einer Kammer 
der Gewerblichen Wirtschaft zum Schutz angemeldet werden kann, 
wobei die Bestimmungen des § 13 des gegenst~ndlichen Entwurfes 
zweckmäl3ig sind. 

Wie seiIon ausqefUhrt erscheint die Bestimmung des § 15 des vorlie­
gerIden Entwurfes mit der Mbglichkeit der Hinterlegung von Mustern 
in einem versiegelten Umschlag problenlatisch, sodaß als Wortlauf 
des § 15 vorgeschlagen wird: 

"D<l5 Exemplar und die Abbilrlung des ~1ustcrs, so~lie die Beschrei­
bung sind offen zu Uberreichen" .Analog hiezu wäre auch die Bestim­
mung des § 17 Abs. 1 zu ändern, sodaß sie zu lcwten hätte \'1ie 
folgt: 
,,§ 1 7 (1) : Das P a t e n t amt h <J t j e d e f'l LI s t e r <J n m eId unq n n c h der e n 
EinlanfJen auf Gesetzmäßigkeit zu prüfen" 

Zu IV : Zuständiqkeit und Verfahren: 

Zweckmäßig ist es, die Zuständigkeit und das verfnhren 

derl bestimmungen des Patentgesetzes 1970 in der jeweils geltenden 

Fassung anzupassen. Bedenklich erscheint jedoch die Bestimmung 

des § 27 des Entwurfes, wonach durch Verordnung des Präsidenten 

auch Bedienstete, die Nichtmitglieder des PatentiJrntes sind, zur 

Besorgung von Angelegenheiten der Rechtsabteilung ermächtigt werden 

können. Dies vor allem deshalb, weil diese sogenannten "Sachbear­

beiter" ~lUch berechtigt sind, Beschlüsse zu erlassen, welche ebenso, 

wie des zuständigen Mitgliedes des Patentamtes angefochten werden 

können. 
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Es erscheint verfahrensrechtlich doch sehr bedenklich, dHß ein 

Nichtmitglied des Patentamtes Entschejdunuen in ßesctllußform erlas­

sen k H n n, die ~I!e der r e c h t s mit tel f ä h j 9 s i n d . 

N ,:. c h ,'l. n s j c h t c' c s f\ u s s c h u s r; e s der S t eie r m 2. r k j s C '1 e n R e c h t s ;} n h' ;:, 1 t s -

kammer gerlUgt die Regeluno des § 26 des vurliegenden Entwurfes, 

sodaß der § 27 wegerl der oben angemeldeten Bedenken ersatzlos 

zu entfallen hat. 

Hinsichtlich des § 2B Abs. ist wie schon eingangs erwähnt, darauf 

zu verweisen, daß im Interesse der Klarheit des Gesetzestextes 

so wesentliche Bestimmungen, wie die Frist zur Einbringung der 

Beschwerde, die Stelle, wo die Beschwerde eingebracht werden soll, 

~Iörtlich im Gesetz enthalten sein soll, und nicht 8US Verweisungen 

auf andere Gesetze erst zu rekonstruieren ist. Es wird daher vorge­

schlaqen, den § 2B Aßt;. 1 durch folgenden Anfügung zu ergänzen 

ist. : 

" Die Beschwerde hat einen Beschwerde8ntr2g zu enlh;dten. Sie 

ist hinnen zwei t~onaten noch der Zustellung des Beschlusses beim 

Patentamt einzubringen. " 

Demzufolge hc~t <luch der j1,bsatz 5 nur flehr zu lauten: 

" Im liorigen sind die § 72 und 73 des Patentgesetzes 1970 , BGBl. 

NI'. 259 in der je\'leiJs geltenden Fassung sinngemäß anzu\'1enden." 

Wie schon zu § 28 ausgeführt, erscheint es auch im Verfahren vor 

der Nichtigkeitsabteilunq und dem Obersten Patent- und Marken-

senat nicht zweckmäßig, so wesentliche Bestimmungen wie die Berufungs­

fristen und Berufungserfordernisse, wiederum durch Verweisungen 

auf das Patentgesetz zu reqeln, sondern ist es im Sinne der Klarheit 

zu fordern, daß diese wesentlichen Bestimmungen '<',örtlich im Gesetz 

enthalten sind. 

Es wird dCJl1er vorlJesch18qen , den § 30 Abs. 1 zu formulieren wie 

folgt: 
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"Gegen Endenlscheidungen der Nichtiqkeitsabteilung steht die Berufung 

an den Obersten Potent- und Markensenat offen. Die Berufung hat 

Rufschiebende Wirkung Sie ist binnen zwei Monaten nach Zustellung 

rier Entscheidung beim Patent<JOIt schriftlich einzubringen. Die 

Berufungsschrift und dere n Oei13gen sind in zweifacher Ausfertigung 

zu Llberreichen " 

Im § 31 hätte ent~Jprecl1end der Stellunqnnhme der Steiermfirkischen 

R e c h t san w cd t s k Cl mine r der Ab S Cl t z 3 der n ich t 0 f fe n hin t e r 1 e 9 t e r~ u s t e r 

betrifft, ersatzlos zu entfallen. 

Der § 35 des vorliegenden Entwurfes enthäl t "lieder Verweisungen 

auf Bestimmungen des Patentgesetzes. Im Interesse der Klarheit 

und Prägnanz und Verständlichkeit des Gesetzestextes erscheint 

jedoch eine Verweisung insbesondere auf die Bestimmungen des 

§ 147 bis 149 Patentgesetz unzweckmäßig, wejl es sich hier um 

die sehr wesentlichen Bestimmungen Ober die Verletzun~ des Muster­

rechtes handelt, welche im Gesetz wörtlich enthalten sejn sollten. 

Es wird daher vorgeschlaqen, den § 35 zu fassen wie folgt: 

"'rIer in seinem Musterrecht verletzt wird, hut Anspruch auf Unter­

lassung , Beseitigung und Urteilsver6ffentlichung. 

a) Einen Eingriff begeht, wer ohne Zustimmung des Musterinhabers 

dje Gegenstände herstellt oder in Verkehr bringt, welche mit 

dem geschlitzten Muster Obereinstimmen oder diesem verwechselbar 

ähnlich sind. 

b) Im Falle eines Eingriffes hat der Verletzte einen Anspruch 

auf Unterlassung weiterer Eingriffshandlungen, Entschädigung 

und Herausgabe der Bereicheruno. 

Unklar ist auch die Bestimmung des § 38 des vorliegenden Entwurfes. 

Hier wird nämlich im Abs. 1 normiert, daß derjenige der ein Erzeugnis 

betriebsmÄßig herstellt, in Verkehr brinqt, feilhält oder gebraucht, 

gegen den Musterinhaber oder den Inhaber einer ausschließlichen 

Liezenz die Feststellung beantragen karln, daß das 5rzeugnis weder 

ganz noch teihwise unter das Musterrecht fiillt. 
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Wenn Quch im § 29 Abs. 1 des Entwurfes fest~eh81ten ist, daß iiber 

solche Anträge die Nichtig~eitsabteilung durch ein rechtskundiges 

~1 i t Cl 1 i c den t s c h eid e t, S 0 w 2 r e e s d 0 c h w ü n s ehe n S \"1 C r t, die S Ei LJ C h 

direkt in die Bestimmung des § 3ß <1ufzunehmen, um nicht wegen 

der Fraqe der Zust~ndiqkeit das g~nze ühriye Gesetz 

durchlesen zu müssen. 

Es wir d ci a her vor 9 e s c h la q e n cl e rn § 3 {3 Ab s. 3 f 01 gen des 8 n z u füg e n : 

"Über I\nträge gern. Abs. "I und 2 entscheidet die Nichtigkeitsab­

t eil u n 9 dur c h ein r e c h t s k LI n d i Cl e s foli t 9 1 i e d " . 

Für den Ausschuß der Stmk. Rechtsanwaltskammer 

mit vorzüglicher kollegialer Hochachtung 

Def !räsident: 

f/ tjj'"1A{/t,~ 
(Dr. ~~~n~äck) 

u.Ref.: Dr. Gerald Weidacher 
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